
 
 
 
Ad-hoc-Mitteilung: Ausschüttung für den Genussschein 
2001 wieder bei 15 Prozent – Ausschüttung für den „alten“ 
Genussschein 1992 voraussichtlich zwischen 
6 Prozent und 8 Prozent 
 

Gütersloh, 28. Januar 2004 – Die Ausschüttung für den Bertelsmann Genussschein 

2001 (ISIN DE0005229942) wird auch für das Geschäftsjahr 2003 wieder bei  

15 Prozent auf den Grundbetrag liegen. Die Ausschüttung für den „alten“ Bertelsmann 

Genussschein (ISIN DE0005229900) aus dem Jahr 1992 wird hingegen für das 

Geschäftsjahr 2003 voraussichtlich zwischen 6 Prozent und 8 Prozent auf den 

Grundbetrag liegen. Dies teilte die Bertelsmann AG heute mit.  

 

Die verschiedenen Ausschüttungshöhen sind in den jeweiligen Genussschein-

bedingungen begründet:  

 

Die Bedingungen des Bertelsmann Genussscheins 2001 sehen vor, dass die 

Zielausschüttung in Höhe von 15 Prozent auf den Grundbetrag immer dann gezahlt wird, 

wenn ein ausreichender Konzernjahresüberschuss und Jahresüberschuss der 

Bertelsmann AG erzielt werden. Dieser Bertelsmann Genussschein macht mit einem 

Volumen von nominal rund 490 Mio. € rund 95 Prozent des ausstehenden Bertelsmann 

Genusskapitals aus. Die Ausschüttung für den „alten“ Genussschein 1992 richtet sich 

nach der Gesamtkapitalrendite des Bertelsmann-Konzerns. Voraussetzung für eine 

Ausschüttung von 15 Prozent auf den Grundbetrag ist das Erreichen einer Gesamt-

kapitalrendite von mindestens 12 Prozent. Beträgt diese weniger als 12 Prozent oder 

mehr als 16 Prozent, ist der Gewinnanteil jeweils um einen Prozentpunkt höher als die 

Gesamtkapitalrendite. Für das Geschäftsjahr 2003 liegt die Gesamtkapitalrendite 

voraussichtlich zwischen 5 Prozent und 7 Prozent. Das Volumen des Genussscheins 

1992 liegt bei rund 25 Mio. € nominal.  

 

(Ende der Ad-hoc-Mitteilung)  
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Informationen und Erläuterungen zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:  

 

Bertelsmann hatte im Januar 2001 im Hinblick auf die Umstellung der 

betriebswirtschaftlichen Steuerungsgrößen und daraus resultierenden möglichen 

Schwankungen der Ausschüttungshöhe auf den Genussschein 1992 allen Inhabern des 

Genussscheins 1992 einen Umtausch in den Genussschein 2001 angeboten. Im 

Rahmen dieses Umtauschangebots wurde darauf hingewiesen, dass der Bertelsmann-

Konzern nicht mehr nach der Gesamtkapitalrendite, sondern nach anderen Zielgrößen 

gesteuert und die Ausschüttung auf den Genussschein 1992 daher risikoreicher wird.  

 

Die Ausschüttung für die beiden Genussscheine wird im Mai 2004 erfolgen. Die 

Präsentation des Konzernabschlusses 2003 erfolgt im Rahmen der 

Bilanzpressekonferenz am 30. März 2004.  

 

Bei Presserückfragen: 

Bertelsmann AG 

Oliver Herrgesell 

Corporate Communications 

Tel: 0 52 41 – 80 – 24 66 

oliver.herrgesell@bertelsmann.com  

 

Bei Rückfragen von Genussscheininhabern: 

Bertelsmann AG 

Dr. Verena Volpert 

Corporate Finance / Treasury 

Tel.: 05241 - 80 - 2491 

verena.volpert@bertelsmann.de 

 Seite 2 von 2 


	Ad-hoc-Mitteilung: Ausschüttung für den Genusssc
	6 Prozent und 8 Prozent

